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1. Ausgangslage 

1.1 Bedeutung von Arbeitsgelegenheiten 

Arbeitsgelegenheiten sind hinsichtlich der Teilnehmerzahlen und des eingesetzten Finanzvo-
lumens das größte Einzelinstrument der aktiven Arbeitsmarktpolitik im SGB II. Im Jahr 2008 
lag der Teilnehmerbestand im Jahresdurchschnitt bei 269.000 Personen. Die Kosten für die 
Durchführung der AGH beliefen sich im Jahr 2008 auf rund 1,4 Mrd. €; dies entspricht rund 
29 % der Ausgaben des gesamten Eingliederungstitels. 

 
1.2 Feststellungen der Prüfinstanzen 

Prüfberichte des Bundesrechnungshofes und der Internen Revision der BA zeigen nach wie 
vor deutliche Mängel bei der Bewilligung und Durchführung von Arbeitsgelegenheiten auf. 
Insbesondere wurde beanstandet, dass bei einer Vielzahl der in die Prüfungen einbezoge-
nen Fälle entweder Fördervoraussetzungen nicht erfüllt waren oder aufgrund fehlender bzw. 
unzureichender Dokumentation nicht nachvollzogen werden konnten. 

 
 
2. Zielsetzung 

2.1 Wahrnehmung der Gewährleistungsverantwortung 

Die BA hat die Verantwortung als Leistungsträger für die ihr nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
SGB II übertragenen Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Insoweit ist die BA 
für die rechtmäßige und einheitliche Leistungserbringung sowie die wirtschaftliche und spar-
same Verwendung der Haushaltsmittel verantwortlich, auch wenn die Aufgaben durch AR-
GEn wahrgenommen werden. Dies beinhaltet die Prüfung der Rechtmäßigkeit sowie die 
Kontrolle der Zweckmäßigkeit von Entscheidungen einschließlich der Überprüfung von Wirt-
schaftlichkeit und pflichtgemäßen Ermessen. 
Die Vorsitzenden der Geschäftsführung der AA nehmen die Leistungsträger- und Gewähr-
leistungsverantwortung in den ARGEn wahr. Sie werden dabei von den Beratern/innen Füh-
rungsunterstützung (FUB) unterstützt. 
 
2.2 Stichprobenprüfungen 

Die von den Prüfinstanzen aufgezeigten Defizite stellen die Rechtmäßigkeit der Leistungs-
erbringung und der Mittelverwendung bei Planung, Durchführung und Abrechnung von Ar-
beitsgelegenheiten in Frage. Deshalb ist es unerlässlich, dass die Agenturen ihre Befugnisse 
nutzen und initiativ Stichprobenprüfungen bei Arbeitsgelegenheiten durchführen, um sich ei-
nen Überblick über die ordnungsgemäße Umsetzung des IKS der ARGE zu verschaffen. 
 
In Wahrnehmung der Gewährleistungsverantwortung erörtert der/die Vorsitzende der Ge-
schäftsführung der Agentur für Arbeit (VG) regelmäßig die Ergebnisse der Prüfung in Be-
sprechungen über den Stand der Zielerreichung und der Aufgabenerledigung mit dem/der 
Geschäftsführer/in der ARGE. Ferner sollte der/die VG die Prüfergebnisse in der Trägerver-
sammlung vorstellen. 
 

 
3. Prüfkonzept 

3.1 Aufgaben Berater/innen Führungsunterstützung 

Die Berater/innen Führungsunterstützung (FUB) prüfen anhand eigener Erhebungen den 
ordnungsgemäßen Einsatz des IKS am Beispiel der Bearbeitung von Arbeitsgelegenheiten 
durch die ARGEn. Die betroffenen FUB werden durch die Zentrale auf die Prüftätigkeit vor-
bereitet.  
 
Die FUB 
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 prüfen in regelmäßigen Abständen das IKS am Beispiel der Bearbeitungsqualität im Be-
reich AGH 

 informieren den VG und den GF der ARGE monatlich über die Ergebnisse ihrer Prüfun-
gen 

 nutzen für ihre Prüfungen die als Anlage beigefügte Arbeitshilfe „Unterstützung Fachauf-
sicht“, mit der die Prüfaufgaben verbindlich festgeschrieben sind (vgl. Pkt. 3.3) 

 identifizieren Fehlerschwerpunkte und schlagen dem VG und dem GF entsprechende 
Steuerungsmaßnahmen vor 

 unterstützen den VG und den GF bei der Nachhaltung der Steuerungsmaßnahmen 
 unterrichten die RD quartalsweise über die Prüfergebnisse. 
 
3.2 Art, Umfang und Häufigkeit der Prüfung 

Die von den FUB vorzunehmenden Stichprobenprüfungen umfassen die Bereiche AGH-
Maßnahmen und AGH-Teilnehmer. Im monatlichen Turnus werden je ARGE mindestens 15 
teilnehmerbezogene und 5 maßnahmebezogene Fälle anhand der in der Arbeitshilfe vorge-
gebenen, ausgewählten Fragestellungen geprüft (s. Pkt. 3.3).  
 
Vierteljährlich werden alle in den Anlagen 4 und 5 aufgeführten Fragen in die Stichproben-
prüfung einbezogen. Die Gesamtdauer des Praxistests (siehe Pkt. 4) ist auf 6 Monate be-
grenzt.  
 
3. 3 Arbeitshilfe Unterstützung Fachaufsicht  

Im ersten Teil der Arbeitshilfe (Anlage 1) sind die Fragen erfasst, die als Mindestanforderung 
regelmäßig in die fachaufsichtlichen Prüfungen einzubeziehen sind. Dies betrifft in erster Li-
nie Fragen, die bei Prüfungen der Internen Revision mit der höchsten Mangelintensität be-
wertet sind (Fehlerwert 3). Ein Prüfkriterium weist immer dann die höchste Mangelintensität 
auf, wenn durch eine fehlerhafte Bearbeitung ein finanzieller und/oder Imageschaden eintre-
ten kann. 
Mit der Beantwortung der einzelnen Fragestellungen werden in diesem Teil der Arbeitshilfe 
die Ergebnisse automatisch dokumentiert und sowohl nach einzelnen Prüffragen (horizontal) 
als auch nach geprüften Fällen/Prüfthemen (vertikal) automatisch ausgewertet.  
 
In den Ergebnisübersichten (Teil 2) werden die vertikalen und horizontalen Prüfergebnisse 
zusammengefasst. Dadurch können Fehlerschwerpunkte auf einen Blick identifiziert und 
Handlungsfelder für die Verbesserung der Aufgabenerledigung abgeleitet werden.  
Die sich aus den Prüfungen ergebenden Handlungserfordernisse halten die FUB in der 
Maßnahmeübersicht (Teil 3) fest und schlagen dem VG/ GF entsprechende Steuerungs-
maßnahmen vor. Die Maßnahmeübersicht dient darüber hinaus der Nachhaltung der festge-
legten Maßnahmen. 
 
Weitere Erläuterungen enthalten die Nutzungshinweise in der Arbeitshilfe. 

 
3.4 Erläuterungsbögen zur Arbeitshilfe 

Die als Anlagen 2 und 3 beigefügten Erläuterungsbögen basieren auf den Checklisten der 
Internen Revision für Revisionsprüfungen. Sie dienen als Hilfestellung beim Befüllen der Ar-
beitshilfe „Unterstützung Fachaufsicht“ und enthalten Hinweise zur Beurteilung der einzelnen 
Fragestellungen sowie die (Rechts-) Grundlagen und Fundstellen im System (z.B.: VerBIS-
Kundenhistorie, VerBIS-Dokumentenverwaltung, Maßnahmeakte). In den Erläuterungsbögen 
sind alle Fragen aufgeführt, die mit der höchsten Mangelintensität (3) bewertet sind. 
 
3.5 Ergänzende Hinweise 

Bei Bedarf können in die Prüflisten weitere, an den regionalen Besonderheiten ausgerichtete 
Prüffragen aufgenommen werden. Ferner kann durch Ergänzung bzw. Ausblendung einzel-

Verantwortlich: SU II 21 Seite 4 von 6   
Dateiname: Prüfkonzept FUB 



 

ner Fragen auf bekannte oder vermutete oder nicht (mehr) vorhandene Fehlerschwerpunkte 
reagiert werden. Dies erlaubt eine Konzentration auf die noch defizitären Prozesse.  
 
3.6 Aufgaben der RDn 

Die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen und der verbindlichen fachlichen Vorgaben ist 
durch Wahrnehmung der Fachaufsicht auf allen Ebenen nachzuhalten. Um diese Aufgabe 
erfüllen zu können, werden die RDn quartalsweise über die Ergebnisse der Stichproben und 
der vierteljährlichen Schwerpunktprüfungen unterrichtet. Die RDn berichten der Zentrale ab-
schließend über die zusammengefassten Ergebnisse.   

 
 
4. Testphase 

Die Arbeitshilfe „Unterstützung Fachaufsicht“ wurde vom 04.05. bis 12.06.2009 im Rahmen 
eines Praxistests im Job-Center Esslingen und den ARGEn Bochum, Stadt Kassel sowie 
Stadt Gera erprobt. 
 
Das vorliegende Konzept zur fachaufsichtlichen Prüfung durch FUB wird in 5 ARGEn getes-
tet. Der Test beginnt im Oktober und dauert 6 Monate, um eine valide Aussage über die er-
zielte Wirkung treffen zu können. Im September 2009 findet die Qualifizierung der FUB statt. 
Im August werden die ARGEn ausgewählt und informiert. Im Mai 2010 soll i. R. eines Ab-
schlussberichtes die erzielte Wirkung ausgewertet und aufgrund der gewonnnen Erkenntnis-
se über eine Ausweitung entschieden werden.  
 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat die kommunalen Spitzenverbände über 
das Vorhaben informiert. Es ist ein regelmäßiger Bericht im Rahmen der Projektgruppe SGB 
II vorgesehen. 
 
 

5. Grundlagen  
      

Die BA ist als Träger der Leistungen nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II gegenüber dem 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dieses gegenüber dem Deutschen Bundes-
tag für die rechtmäßige und wirtschaftliche Verwendung der Haushaltsmittel verantwortlich. 
Die Wahrnehmung der BA-Aufgaben nach dem SGB II ist den ARGEn per Gesetz übertra-
gen. Die Zusammenarbeit zwischen BA und ARGEn wird in der Rahmenvereinbarung vom 1. 
August 2005 zwischen dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, der Bundesagentur 
für Arbeit und den kommunalen Spitzenverbänden zur Weiterentwicklung der Grundsätze 
der Zusammenarbeit der Träger der Grundsicherung in den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 
44b SGB II geregelt.  
 
Das BMAS erwartet im Rahmen seiner Fachaufsicht von der BA, dass die Agenturen für Ar-
beit im Rahmen ihrer Gewährleistungsverantwortung nicht nur Weisungen in Kraft setzen, 
sondern sich auch durch Stichproben der Führungsunterstützung nach angemessener Zeit 
von deren Umsetzungsqualität überzeugen. Die Agenturen für Arbeit übernehmen dadurch 
eine im Vergleich zur bisherigen Praxis konsequentere Rolle in der Gewährleistungsverant-
wortung. Soweit ARGEn die Bedingungen des § 4 der Rahmenvereinbarung und somit unter 
anderem die Mindeststandards für sich als verbindlich anerkannt haben, sind auf Anforde-
rung den  Berater/innen Führungsunterstützung Unterlagen zur Verfügung zu stellen sowie 
örtliche Prüfungen zu ermöglichen, die eine Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Leistungs-
erbringung und der Mittelverwendung zulassen. Gleiches gilt für die ARGEn, die die Min-
deststandards isoliert anerkannt bzw. die den  Mindeststandards entsprechenden Qualitäts-
standards eingeführt haben. In ARGEn, die die Bedingungen des § 4 der Rahmenvereinba-
rung nicht anerkannt haben, nimmt die Agentur für Arbeit ihre Gewährleistungsverantwortung 
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durch entsprechende Berichtsanforderungen über ihre Vertreter in der Trägerversammlung 
wahr.  
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ja 
 


In den Unterlagen liegen Angaben vor, die dar-
auf hindeuten, dass es eine Willensäußerung 
des Trägers vor Beginn der Arbeiten gegeben 
hat. 


Leistungsgewäh-
rung vor Antrag-
stellung: 
Wurde der Antrag 
fristgerecht vor Be-
ginn der Arbeiten 
gestellt? 


nein 


In den Unterlagen liegen keine Angaben vor, die 
darauf hindeuten, dass es eine Willensäußerung 
des Trägers vor Beginn der Arbeiten gegeben 
hat. 


 Als Antrag gilt grundsätzlich jede formlose Wil-
lenserklärung, die ein Leistungsbegehren erken-
nen lässt (konkludentes Handeln bzw. z.B. per-
sönlich, schriftlich, telefonisch, per Fax, per E-
Mail). 


 Zur Qualitätssicherung sollte eine förmliche An-
tragstellung mit einem Vordruck nachgeholt wer-
den. 


 Auch bei Ergänzungsanträgen ist auf die recht-
zeitige Antragstellung zu achten. 


 Beim Vereinbarungsverfahren tritt an die Stelle 
des Tages der Antragstellung das Datum des 
Abschlusses der Vereinbarung. 


 § 37 Abs. 1 SGB II 
 Arbeitshilfe Stand 


Juli 2009, Teil  A 
5.1 Abs. 1 
Arbeitshilfe AGH 


Maßnahmeakte 


ja 
Es lag ein gemeinsamer Antrag vom Maßnah-
meträger und von allen Einsatzstellen des Trä-
gerverbundes vor. 


Gemeinsamer 
Antrag aller Ein-
satzstellen: 
Lag ein gemeinsa-
mer Antrag vom 
Maßnahmeträger 
und von allen 
Einsatzstellen des 
Trägerverbundes 
vor? 


nein 


Den Antragsunterlagen kann die genaue Anzahl 
der Einsatzstellen nicht entnommen werden. 


Fehlerhafte Rechtsanwendung: 
Nicht alle Einsatzstellen wurden in den Förder-
antrag einbezogen. 


 Werden die Arbeiten ganz oder teilweise in 
Einsatzstellen außerhalb der Betriebsstätten des 
Maßnahmeträgers durchgeführt, ist ein gemein-
samer Förderantrag von Maßnahmeträger und 
jeweiliger/jeweiligen Einsatzstelle/n (Trägerver-
bund) erforderlich. 


 Als gemeinsamer Antrag gilt auch ein vom Maß-
nahmeträger eingereichter Förderantrag, dem als 
Anlage die Beschreibungen der einzelnen Arbei-
ten und Einsatzstellen beigefügt und von den 
Einsatzstellen unterschrieben sind. Andernfalls 
muss die Einsatzstelle selbst einen Antrag als 
Maßnahmeträger stellen. 


 § 16d SGB II  
 Arbeitshilfe Stand 


Juli 2009, Teil A 
4.4 Abs.1 


 


Maßnahmeakte 


ja 
Aus den Antragsunterlagen geht die Anzahl der 
(unterschiedlichen) Zusatzjobs eindeutig hervor. 
 


Anzahl Zusatz-
jobs: 
Konnte den An-
tragsunterlagen die 
genaue Anzahl der 
Zusatzjobs ent-
nommen werden?  nein Aus den Antragsunterlagen geht die Anzahl der 


(unterschiedlichen) Zusatzjobs nicht eindeutig 


Maßgeblich bei der Beurteilung wie viele (unter-
schiedliche) Zusatzjobs im Antrag beschrieben wer-
den ist nicht die Anzahl der tatsächlich zu beset-
zenden Stellen, sondern die Beschreibung der ein-
zelnen Jobs. 
 Wird eine Maßnahme beantragt, bei der mehrere 


Stellen zu besetzen sind, von jedem eHb jedoch 


 § 16d SGB II Maßnahmeakte 



http://www.baintern.de/nn_57062/Navigation/Foerderung/SGB-II/Arbeitsgelegenheiten/Index.html
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 hervor. die absolut identischen Tätigkeiten ausgeübt 
werden sollen, ist von einem Zusatzjob auszuge-
hen  


 Sollen von verschiedenen eHb unterschiedliche 
Tätigkeiten ausgeübt werden, ist von unter-
schiedlichen Zusatzjobs auszugehen. 


 


Ja Alle zu verrichtenden Arbeiten liegen im öffentli-
chen Interesse. 


Öffentliches Inte-
resse: 
War die Entschei-
dung hinsichtlich 
des öffentlichen 
Interesses des 
jeweiligen Zusatz-
jobs rechtmäßig? 
 


nein 


Fehlerhafte Rechtsanwendung: 
 Nach den vorliegenden Unterlagen/Beschreib-


ungen ist das öffentliche Interesse auch nur 
hinsichtlich einer zu verrichtenden Arbeit im 
Zusatzjob eindeutig zu verneinen. 


 Für den gleichen Zusatzjob werden Arbeiten 
beantragt, die teilweise  
o eindeutig nicht im öffentlichen Interesse lie-


gen,  
o nicht ausführlich beschrieben wurden. 


 Zusatzjobs liegen im öffentlichen Interesse, wenn 
das Arbeitsergebnis unmittelbar der Allgemein-
heit dient. Die Gemeinnützigkeit eines Maßnah-
meträgers allein ist nicht hinreichend für die An-
nahme, dass die durchgeführten Arbeiten im öf-
fentlichen Interesse liegen. 


 Arbeiten liegen nicht im öffentlichen Interesse, 
wenn deren Ergebnis überwiegend erwerbswirt-
schaftlichen Interessen oder den Interessen ei-
nes begrenzten Personenkreises oder den Inte-
ressen Einzelner dient. 


 Hinsichtlich der Prüfung sind strenge Maßstäbe 
anzulegen. 


 § 16d SGB II 
 Arbeitshilfe Stand 


Juli 2009, Teil  A 
1.2 


Maßnahmeakte 


ja Alle zu verrichtenden sind Arbeiten zusätzlich. 


Zusätzlichkeit 
War die Entschei-
dung hinsichtlich 
der Zusätzlichkeit  
des jeweiligen Zu-
satzjobs rechtmä-
ßig? 
 


nein 


Fehlerhafte Rechtsanwendung: 
 Nach den vorliegenden Unterlagen/Beschreib-


ungen ist die Zusätzlichkeit auch nur hinsicht-
lich einer zu verrichtenden Arbeit im Zusatzjob 
eindeutig zu verneinen. 


 Für den gleichen Zusatzjob werden Arbeiten 
beantragt, die teilweise 
o eindeutig nicht zusätzlich sind,  
o nicht ausführlich beschrieben wurden. 


 Zusatzjobs sind zusätzlich, wenn die Arbeiten 
ohne die Förderung nicht, nicht in diesem Um-
fang oder erst zu einem späteren Zeitpunkt 
durchgeführt werden. 


 Arbeiten, die auf Grund einer rechtlichen Ver-
pflichtung durchzuführen sind oder die üblicher-
weise von juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts durchgeführt werden, sind nur förderfähig, 
wenn sie ohne Förderung voraussichtlich erst 
nach zwei Jahren durchgeführt werden.  


 Hinsichtlich der Prüfung sind strenge Maßstäbe 
anzulegen. 


 


 § 16d SGB II 
 Arbeitshilfe Stand 


Juli 2009, Teil B 
1.2 


Maßnahmeakte 
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ja Alle zu verrichtenden Arbeiten stellen keine 
Konkurrenz zur Wirtschaft dar. 


Wettbewerbsneut-
ralität: 
War die Entschei-
dung hinsichtlich 
der Wettbewerbs-
neutralität des je-
weiligen Zusatzjobs 
rechtmäßig? 


nein 


Fehlerhafte Rechtsanwendung: 
 Nach den vorliegenden Unterlagen/Beschreib-


ungen ist die Wettbewerbsneutralität auch nur 
hinsichtlich einer zu verrichtenden Arbeit im 
Zusatzjob eindeutig zu verneinen. 


 Für den gleichen Zusatzjob werden Arbeiten 
beantragt, die teilweise 
o eindeutig nicht wettbewerbsneutral sind,  
o nicht ausführlich beschrieben wurden. 


 Im Zusammenhang mit der Einrichtung von Zu-
satzjobs dürfen Unternehmen keine Wettbe-
werbsnachteile entstehen. 


 Zusatzjobs dürfen reguläre Beschäftigungsver-
hältnisse nicht verdrängen oder beeinträchtigen.  


 Arbeitshilfe Stand 
Juli 2009, Teil A 
1.3 


 Maßnahme-
akte (z.B. 
Unbedenk-
lichkeitsbe-
scheinigung) 


 Protokolle 
von Beirats-
sitzungen 


ja 


Der Träger hat beschrieben, wie sich die Einzel-
kosten hinsichtlich Begründung und Höhe (z.B. 
Arbeitskleidung, Arbeitsmaterial, Betriebskosten, 
Fahrkosten usw.) zusammensetzen. 


Vorlage Kosten-
kalkulation: 
Wurde die Maß-
nahmekostenpau-
schale vom Träger 
beantragt und lag 
deren Gewährung 
eine aussagekräfti-
ge Kostenkalkulati-
on des Trägers 
zugrunde? 


nein 


Fehlerhafte Rechtsanwendung: 
Eine MKP wurde gewährt ohne dass 
 der Träger die MKP beantragt hat, 
 nachvollzogen werden kann, wie die bean-


tragten (nicht die gewährten) Kosten entstan-
den sind. 
Dies ist dann der Fall, wenn vom Träger keine 
oder keine differenzierte Darstellung zu den 
Kosten für die Maßnahme (ggf. Personalkos-
ten usw.), zu eventuellen Einnahmen durch 
Dritte sowie zur erforderlichen Finanzierung 
über die Maßnahmekostenpauschale vorge-
legt wurde. 


 


 


 Mit dem Förderantrag ist eine konkrete und aus-
sagekräftige Maßnahmebeschreibung vorzule-
gen.  


 Dabei ist zur Begründung der Notwendigkeit und 
der Höhe der MKP eine Darstellung der Zusam-
mensetzung der Gesamtkosten und der Finan-
zierung der beantragten Maßnahme (Kostenkal-
kulation) vorzulegen. 


 


 Arbeitshilfe Stand 
Juli 2009, Teil A 
3.2 Abs. 2 und 3 
und Teil A 4.3 


Maßnahmeakte 
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ja 
Die festgesetzte Höhe der Maßnahmekosten-
pauschale war im Hinblick auf das Zusatzjob-
konzept plausibel. 


Höhe der Maß-
nahmekostenpau-
schale: 
War die festgesetz-
te Höhe der Maß-
nahmekostenpau-
schale plausibel im 
Hinblick auf das 
Zusatzjobkonzept? 


nein 


Unaufgeklärter Sachverhalt: 
Es kann nicht nachvollzogen werden, ob die 
beantragten Einzelkosten der Begründung nach 
und/oder in ihrer Höhe notwendig sind. 
 
Einzelkosten sind z.B. dann unplausibel, wenn 
sie keinen Bezug zum Zusatzjob haben (Es 
werden beispielsweise Kosten für Büromaterial 
geltend gemacht, obwohl im Zusatzjob keine 
Bürotätigkeiten zu verrichten sind.). 
 


 Der Maßnahmeträger/Trägerverbund) hat im 
Hinblick auf eine gesetzeskonforme, ordnungs-
gemäße und Erfolg versprechende Durchführung 
der Maßnahme eine konkrete und aussagekräfti-
ge Maßnahmebeschreibung vorzulegen. 


 Zur Begründung der Notwendigkeit und der Höhe 
der Maßnahmekostenpauschale ist eine Darstel-
lung der Zusammensetzung der Gesamtkosten 
und der Finanzierung der Maßnahme (Kosten-
kalkulation) vorzulegen.  


 Bei der Festsetzung der Höhe der Maßnahme-
kostenpauschale sind die Grundsätze der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.  


 Werden im Einzelfall Kostenarten oder Beträge 
ausgewiesen, deren Grundlage oder deren Höhe 
(in Bezug zum beantragten Zusatzjob) nicht 
nachvollziehbar ist, ist der Sachverhalt aufzuklä-
ren. 


 § Arbeitshilfe 
Stand Juli 2009, 
Teil A 3.2 Abs. 2 
und 3 und Teil A 
4.3 


Maßnahmeakte 


ja Es lag ein Ergebnisbericht vor. 
Ergebnisbericht: 


Lag ein Ergebnis-
bericht/eine Doku-
mentation des 
Maßnahmeträgers 
vor? 


nein Es lag kein Ergebnisbericht vor. 


Maßgeblich ist die beantragte Maßnahme. Handelt 
es sich um einen Trägerverbund, ist ein (ggf. ge-
meinsamer) Ergebnisbericht/eine Dokumentation für 
jede Einsatzstelle erforderlich. 


 Arbeitshilfe Stand 
Juli 2009, Teil A 
4.6 Abs. 5  


Bewilligungsbe-
scheid 
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ja Zum Beginn des Zusatzjobs lag Leis-
tungsbezug vor. Leistungsbezug 


bei Zuweisung: 
Lag zu Beginn des 
Zusatzjobs Leis-
tungsbezug vor? nein Leistungsbezug lag zum Beginn des 


Zusatzjobs nicht vor. 


 Leistungen erhalten Personen, die die An-
spruchsvoraussetzungen des § 7 Abs. 1 und 2 
SGB II erfüllen.  


 Vom Leistungsbezug ist auch dann auszuge-
hen, wenn zum Zeitpunkt der Zuweisung über 
den Alg II-Antrag noch nicht endgültig ent-
schieden worden war (ggf. auch im Wider-
spruchsverfahren). 


 § 7 Abs. 1 und 2 SGB II A2LL 


Ja 


 Das Profiling wurde innerhalb eines 
Zeitraumes von 3 Monaten vor der Zu-
weisung erstellt und das Ergebnis wur-
de dokumentiert. 


 Die weitere Gültigkeit eines älteren 
Profiling wurde durch einen Vermerk 
innerhalb von 3 Monaten vor der Zu-
weisung bestätigt. Dokumentation 


Profiling vor Erst-
zuweisung: 
Wurde dokumen-
tiert, dass vor Zu-
weisung in den 
Zusatzjob ein Profi-
ling durchgeführt 
wurde? 


 nein 


Fehlerhafte Rechtsanwendung: 
 Aus den VerBIS-Eintragungen kann 


eindeutig nachvollzogen werden, dass 
vor Zuweisung in den Zusatzjob kein 
Profiling durchgeführt wurde. 


 Das Ergebnis eines Profiling wurde 
außerhalb des Zeitraumes von 3 Mona-
ten vor Zuweisung dokumentiert. 


Unzureichende Dokumentation: 
 Nicht ausreichend ist, wenn lediglich ein 


Vermerk wie z.B. "Profiling durchge-
führt" gefertigt wurde. 


 


 


 Die Teilnahme an einem Zusatzjob erfolgt 
grundsätzlich auf der Basis einer individuell mit 
dem Teilnehmer vor Maßnahmeeintritt abge-
stimmten EinV. Dieser hat ein umfassendes 
und systematisches Profiling vorauszugehen. 


 Profiling, Beratung und Abschluss der EinV 
sind in VerBIS zu dokumentieren. 


Von einem Profiling ist auszugehen, wenn 
 die Betreuungsstufenmatrix nachvollziehbar zu 


diesem Datum erstellt wurde, 
 in einem Beratungsvermerk das Ergebnis einer 


Standortbestimmung dokumentiert wurde.  


 § 2 SGB II 
 § 15 SGB II 
 §16d SGB II 
 GA Nr. 28/2006 i.V. mit der 


Arbeitshilfe EinV 
GA - Eingliederungsverein-
barung 
Arbeitshilfe Eingliederungs-
vereinbarung 


 Arbeitshilfe Stand Juli 2009, 
Teil A 1.4 Abs. 1 
Arbeitshilfe AGH 


 Arbeitshilfe Profiling und 
Betreuungsstufen SGB II 
(VerBIS) 
Arbeitshilfe Profiling und 
Betreuungsstufen 


 
 


VerBIS 
 „Fördern und 


Fordern" hier: 
Schaltfläche "Pro-
filing" 


 Dokumentenver-
waltung (Betreu-
ungsstufenmatrix) 


 Kundenhistorie 
 



http://www.baintern.de/nn_57030/Navigation/Vermittlung/SGB-II/Eingliederungsvereinbarung/Index.html

http://www.baintern.de/nn_57030/Navigation/Vermittlung/SGB-II/Eingliederungsvereinbarung/Index.html

http://www.baintern.de/nn_57030/Navigation/Vermittlung/SGB-II/Eingliederungsvereinbarung/Index.html

http://www.baintern.de/nn_57030/Navigation/Vermittlung/SGB-II/Eingliederungsvereinbarung/Index.html

http://www.baintern.de/nn_57062/Navigation/Foerderung/SGB-II/Arbeitsgelegenheiten/Index.html

http://www.baintern.de/nn_420218/Navigation/Vermittlung/SGB-II/Betreuungsstufen/Index.html

http://www.baintern.de/nn_420218/Navigation/Vermittlung/SGB-II/Betreuungsstufen/Index.html
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ja 


Bei Dokumentation des Profiling in der 
Kundenhistorie gehen aus dem Bera-
tungsvermerk eindeutig die Ressourcen 
und Einschränkungen des Kunden im 
Hinblick auf die Integration in den Ar-
beitsmarkt hervor. Qualität Profiling: 


Enthielt das Profiling 
aussagekräftige 
Erläuterungen zu 
den Ressourcen und 
Einschränkungen 
des Kunden? nein 


Vor Zuweisung in den Zusatzjob wurde 
nicht do-kumentiert, dass ein Profiling 
durchgeführt wurde. 


Unzureichende Dokumentation: 
 Bei Festlegung der Betreuungsstufen IF 


bis IK fehlen aussagekräftige zusätzli-
che Erläuterungen. 


 Der Historienvermerk enthält keine 
Aussagen zu Ressourcen bzw. Ein-
schränkungen des Kunden. 


 Wurde das Profiling in Form der Betreuungs-
stufenmatrix dokumentiert und wurde in den 
jeweiligen Schlüsselgruppen die Betreuungs-
stufe IF bis IK festgelegt, sind zusätzliche aus-
sagekräftige Erläuterungen erforderlich.  


 Nicht ausreichend sind allgemeine Beschrei-
bungen wie: "muss erhöht werden", "nicht be-
kannt", "keine Erkenntnisse". 


 § 15 SGB II 
 Geschäftsanweisung Nr. 


28/2006 i.V. mit der Ar-
beitshilfe Eingliederungs-
vereinbarung  


 Arbeitshilfe Stand Juli 2009, 
Teil A 1.4 Abs. 1 


 Arbeitshilfe Profiling und 
Betreuungsstufen SGB II 
(VerBIS) 


VerBIS 
 „Fördern und 


Fordern" hier: 
Schaltfläche "Pro-
filing" 


 Dokumentenver-
waltung (Betreu-
ungsstufenmatrix) 


 Kundenhistorie 


ja 


Es wurde ausreichend dokumentiert,  
 dass AGH erforderlich ist  
   und  
 warum zum Zeitpunkt der Entscheidung 


keine vorrangige Eingliederungsleistung 
Ziel führend war („ultima ratio“). 


Nachrangigkeit 
von AGH: 
Wurde nachvoll-
ziehbar dokumen-
tiert, warum vorran-
gige Eingliederungs-
leistungen nicht 
eingesetzt werden 
konnten? nein 


Fehlerhafte Rechtsanwendung: 
 In der EinV sind weitere Leistungsarten 


alternativ genannt (z.B. TM oder ABM). 


Unzureichende Dokumentation: 
 Die Nachrangigkeit von AGH wurde 


nicht/nicht ausreichend begründet. 


 Ein Profiling ist regelmäßig mit einer Entschei-
dung dazu abzuschließen, ob ein und ggf. wel-
ches Eingliederungsinstrument zur Beendigung 
der Hilfebedürftigkeit notwendig/erforderlich ist. 
Diese Entscheidung ist mit dem Kunden zu be-
sprechen und in VerBIS nachvollziehbar zu do-
kumentieren. 


 § 3 Abs. 1 SGB II 
 § 16d SGB II 
 Arbeitshilfe Stand Juli 2009, 


Teil A 1.1 Abs. 1 


VerBIS 
 „Fördern und 


Fordern" hier: 
Schaltfläche "Pro-
filing" 


 Dokumentenver-
waltung (Betreu-
ungsstufenmatrix) 


 Kundenhistorie 
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Ja 


Es ist nachvollziehbar dokumentiert: 
 welches Eingliederungskonzept entwi-


ckelt wurde 
   und  
 welches Ziel mit der Beschäftigung in 


einem Zusatzjob innerhalb des Konzep-
tes verfolgt werden soll (Integrations-
strategie). 


Dokumentation 
Integrationsstrate-
gie: 
Wurde nachvoll-
ziehbar dokumen-
tiert, welche Integra-
tionsstrategie mit 
dem Angebot des 
Zusatzjobs verfolgt 
wurde? nein Die Integrationsstrategie wurde nicht/nicht 


ausreichend dokumentiert 


 Die Teilnahme an einem Zusatzjob erfolgt 
grundsätzlich auf der Basis einer individuell mit 
dem Teilnehmer vor Aufnahme des Zusatzjobs 
abgestimmten EinV. Dieser hat ein umfassen-
des und systematisches Profiling vorauszuge-
hen. 


 Profiling, Beratung und Abschluss der EinV 
sind in VerBIS zu dokumentieren. 


 Werden im Profiling persönliche oder fachliche 
Defizite identifiziert, muss eine Strategie entwi-
ckelt werden, die darauf abzielt, diese Defizite 
zu beseitigen bzw. zu verringern. 


 Arbeitshilfe Stand Juli 2009, 
Teil A 4.5 Abs. 2 


 Geschäftsanweisung Nr. 
28/2006 i.V. mit der Ar-
beitshilfe EinV 


VerBIS 
 Kundenhistorie 
 Dokumentenver-


waltung, hier: 
EinV 


ja 
Auf den Abschluss einer EinV wurde 
aufgrund der Persönlichkeit des eHb 
verzichtet (Dokumentation erforderlich). 


EinV vor Maßnah-
mebeginn: 
Wurde vor Beginn 
des Zusatzjobs eine 
Eingliederungsver-
einbarung abge- 
schlossen? nein 


Fehlerhafte Rechtsanwendung: 
 Innerhalb von 3 Monaten vor Beginn 


des Zusatzjobs wurde keine EinV abge-
schlossen, unabhängig davon, ob ein 
Profiling durchgeführt wurde, 


 Eine EinV wurde erst nach Beginn des 
Zusatzjobs abgeschlossen. 


 Die Zuweisung in einen Zusatzjob erfolgt 
grundsätzlich auf der Basis einer individuell mit 
dem Teilnehmer abgestimmten EinV.  


 Der EinV hat ein umfassendes und systemati-
sches Profiling im Rahmen einer Beratung vo-
rauszugehen. Die vereinbarten Leistungen 
müssen einen Bezug zum Profiling erkennen 
lassen.  


 Mit Personen, die ihren Lebensumständen 
oder ihrer Persönlichkeit nach nicht in der Lage 
sind, die Folgen des Abschlusses einer EinV 
zu überschauen, kann vom Abschluss einer 
EinV abgesehen werden (Arbeitshilfe EinV, S. 
7). 


Der Abschluss einer EinV ist in VerBIS zu doku-
mentieren. 


 § 2 SGB II 
 15 SGB II 
 Geschäftsanweisung Nr. 


28/2006 i.V. mit der Ar-
beitshilfe EinV 


 Arbeitshilfe Stand Juli 2009, 
Teil A 1.4 Abs. 1 und Teil A 
4.5 Abs. 1 


 


VerBIS 
 Kundenhistorie 
 Dokumentenver-


waltung, hier: 
EinV 
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ja 
Die EinV enthält das Angebot und/oder die 
Verpflichtung zur Teilnahme an einem 
Zusatzjob 


Angebot / Ver-
pflichtung in EinV: 
Enthielt die Einglie-
derungsvereinba-
rung das Angebot 
und/oder die Ver-
pflichtung zur Teil-
nahme an einem 
Zusatzjob? 


nein 


Fehlerhafte Rechtsanwendung: 
 Die EinV enthält nicht das Angebot 


und/oder die Verpflichtung zur Teilnah-
me an einem Zusatzjob. 


S. Hinweise zur Frage 
„EinV vor Maßnahmebeginn“ 
 


 § 2 SGB II 
 § 15 SGB II 
 Geschäftsanweisung Nr. 


28/2006 i.V. mit der Ar-
beitshilfe Eingliederungs-
vereinbarung 


 Arbeitshilfe Stand Juli 2009, 
Teil A 1.4 Abs. 1 und Teil A 
4.5 Abs. 1 


VerBIS 
 Kundenhistorie 
 Dokumentenver-


waltung, hier: 
EinV 


ja 
Für die wiederholte Zuweisung (auch und 
insbesondere beim gleichen Träger) in die 
nachrangige Leistung AGH lag eine Be-
gründung vor. 


Begründung für 
wiederholte Zuwei-
sung 
Wurden die Gründe 
für die wiederholte 
Zuweisung nach-
vollziehbar doku-
mentiert? nein 


Unzureichende Dokumentation:  
 Für die wiederholte Zuweisung (auch 


und insbesondere beim gleichen Trä-
ger) in die nachrangige Leistung AGH 
lag keine Begründung vor. 


 Von einer wiederholten Zuweisung ist dann 
auszugehen, wenn zwischen Ende und Beginn 
des nächsten Zusatzjobs nicht mehr als 1 Mo-
nat vergangen ist. 


 Bei wiederholter Zuweisung kann an die Stelle 
des systematischen Profiling die aussagekräf-
tige Dokumentation der Gründe durch den 
pAp/Fallmanager treten.  


 Auch bei wiederholter Zuweisung in einen 
Zusatzjob ist die Notwendigkeit unter Beach-
tung der Nachrangigkeit zu prüfen und das 
Ergebnis nachvollziehbar zu dokumentieren. 


 Bei wiederholter Zuweisung sind sowohl even-
tuelle Veränderungen in den persönlichen Le-
bensumständen des Teilnehmers als auch die 
Erkenntnisse aus der/den bisherigen Tätig-
keit/en im Zusatzjob in die Entscheidung ein-
zubeziehen. 


 Liegt zum Zeitpunkt der Entscheidung die 
Teilnehmerbeurteilung des Trägers bereits vor, 
darf der Inhalt der Teilnehmerbeurteilung einer 
erneuten Zuweisung nicht entgegenstehen. 


 Nicht einzubeziehen sind Fälle, bei denen  
o die vor der ersten Zuweisung festgelegte, 


individuelle Zuweisungsdauer nicht ausge-


 § 3 Abs. 1 SGB II  
 §16d SGB II 
 Arbeitshilfe Stand Juli 2009, 


Teil A 1.1 Abs. 1 


VerBIS 
 Werdegang 
 Kundenhistorie 
 Dokumentenver-


waltung hier: Ein-
gliederungsver-
einbarung 


 Maßnahme- und 
Leistungskatalog 
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 schöpft wurde 
o die Teilnahme an einem Zusatzjob aus wich-


tigen Gründen abgebrochen wurde.  


  


ja 


Auch bei der wiederholten Zuweisung 
wurde nachvollziehbar dokumentiert 
 welches Eingliederungskonzept entwi-


ckelt wurde  
    und  
 welches Ziel mit der weiteren Beschäf-


tigung in einem Zusatzjob innerhalb des 
Konzeptes verfolgt werden soll (Integra-
tionsstrategie). 


Integrationsstrate-
gie (Wiederholte 
Zuweisung) 
Wurde nachvoll-
ziehbar dokumen-
tiert, welche Integra-
tionsstrategie mit 
der wiederholten 
Zuweisung des 
Zusatzjobs verfolgt 
wurde? nein 


Unzureichende Dokumentation: 
 Trotz Begründung für die wiederholte 


Zuweisung wurde die damit verbundene 
Integrationsstrategie nicht/nicht ausrei-
chend beschrieben 


 


 Auch bei wiederholter Zuweisung in einen 
Zusatzjob erfolgt die Teilnahme grundsätzlich 
auf der Basis einer individuell mit dem Teil-
nehmer vor erneuter Aufnahme des Zusatzjobs 
abgestimmten EinV.  


 Dieser hat ein umfassendes und systemati-
sches Profiling bzw. die Auseinandersetzung 
mit den Wiederholungsgründen vorauszuge-
hen.  


 Die mit der wiederholten Zuweisung verbunde-
ne Integrationsstrategie ist zu dokumentieren. 


 Arbeitshilfe Stand Juli 2009, 
Teil A 4.5 Abs. 2 


 Geschäftsanweisung Nr. 
28/2006 i.V. mit der Ar-
beitshilfe EinV 


VerBIS 
 Kundenhistorie 
 Dokumentenver-


waltung, hier: 
EinV 


 


ja 
Anlässlich der Zuweisung (und vor Beginn 
des Zusatzjobs) wurde eine EinV abge-
schlossen. 


Fortschreibung / 
Neuabschluss 
EinV: 
Wurde anlässlich 
der wiederholten 
Zuweisung in einen 
Zusatzjob eine 
Eingliederungsver-
einbarung abge-
schlossen bzw. eine 
bestehende Einglie-
derungsvereinba-
rung angepasst? 


nein 


Fehlerhafte Rechtsanwendung: 
 Anlässlich der Zuweisung (und vor 


Beginn des Zusatzjobs) wurde keine 
EinV abgeschlossen, unabhängig da-
von, ob erneut ein Profiling durchgeführt 
bzw. Zuweisungsgründe dokumentiert 
wurden. 


 Die weitere Beschäftigung in einem Zusatzjob 
erfolgt grundsätzlich auf der Basis einer wie-
derum individuell mit dem Teilnehmer vor der 
erneuten Aufnahme eines Zusatzjobs abge-
stimmten EinV. 


 Dieser hat ein umfassendes und systemati-
sches Profiling bzw. die Auseinandersetzung 
mit den Wiederholungsgründen vorauszuge-
hen.  


 Der Abschluss einer EinV ist in VerBIS zu 
dokumentieren. 


 § 2 SGB II 
 § 15 SGB II 
 Geschäftsanweisung Nr. 


28/2006 i.V. mit der Ar-
beitshilfe Eingliederungs-
vereinbarung 


 Arbeitshilfe Stand Juli 2009, 
Teil A 1.4 Abs. 1 und Teil A 
4.5 Abs. 1 


VerBIS 
 Kundenhistorie 
 Dokumentenver-


waltung, hier: 
EinV 
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ja 


 Angebot / Ver-
pflichtung in EinV 
bei wiederholter 
Zuweisung: 
Enthielt die Einglie-
derungsvereinba-
rung das Angebot 
und/oder die Ver-
pflichtung zur Teil-
nahme an einem 
Zusatzjob? 


 


nein 


Fehlerhafte Rechtsanwendung: 
Die EinV enthält nicht das Angebot 
und/oder die Verpflichtung zur Teilnahme 
an einem Zusatzjob 


 Auch bei wiederholter Zuweisung gilt, dass die 
EinV das Angebot und/oder die Verpflichtung 
zur Teilnahme an einem Zusatzjob enthalten 
muss. 


 Zuweisungen die erforderlich waren, um eine 
vorher festgelegte individuelle Zuweisungs-
dauer auszuschöpfen, sind nicht zu berück-
sichtigen. 


 Ansonsten vgl. Hinweise bei der Frage „Ange-
bot / Verpflichtung in EinV“ 


 


 § 2 SGB II 
 § 15 SGB II 
 Geschäftsanweisung Nr. 


28/2006 i.V. mit der Ar-
beitshilfe Eingliederungs-
vereinbarung 


 Arbeitshilfe Stand Juli 2009, 
Teil A 1.4 Abs. 1 und Teil A 
4.5 Abs. 1 


VerBIS 
 Kundenhistorie 
 Dokumentenver-


waltung, hier: 
EinV 


ja 
Die abschließende Entscheidung über 
Zuweisung in den Zusatzjob erfolgte 
ausschließlich durch die ARGE 


Zuweisung durch 
ARGE: 
Erfolgte die ab-
schließende Ent-
scheidung über Zu-
weisung in den Zu-
satzjob ausschließ-
lich durch die 
ARGE? 


nein 


Fehlerhafte Rechtsanwendung: 
 Es kann eindeutig nachvollzogen wer-


den, dass die abschließende Entschei-
dung über die Zuweisung durch den 
Dritten erfolgte (auch wenn die ARGE 
im Nachhinein das Verfahren durch 
Erstellen eines Vermittlungsvorschlages 
bestätigt). 


Sachverhalt nicht nachvollziehbar: 
 Der Prozess der Entscheidung über die 


Zuweisung in den Zusatzjob kann aus 
den Vermerken in VerBIS nicht nach-
vollzogen werden. 


 


 


 Die Zuweisung des Kunden gehört zum nach 
dem SGB II gesetzlich geregelten Kernge-
schäft der ARGE.  


 Eine Übertragung dieses Kerngeschäfts oder 
von Teilen des Kerngeschäfts an Dritte unter 
Abgabe der Verantwortung für die Rechtmä-
ßigkeit der Leistungserbringung ist nicht zuläs-
sig. 


 Ein beauftragter Dritter kann somit zwar vor-
schlagen, welchem Zusatzjob der Kunde zu-
gewiesen werden sollte, die letzte Entschei-
dung hierüber hat jedoch die ARGE zu treffen. 


 Arbeitshilfe Stand Juli 2009, 
Teil A 4.1 Abs. 1 und 2, Teil 
A 4.5 Abs. 2 


VerBIS 
 Kundenhistorie 
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ja 


Ein Beratungsgespräch – und in der Folge 
der Abschluss/die Anpassung der Einglie-
derungsvereinbarung – wurde innerhalb 
eines Monats nach Beendigung des Zu-
satzjobs geführt, bzw. konnte aus Grün-
den nicht geführt werden, die die ARGE 
nicht zu vertreten hat. 


Anpassung Strate-
gie / EinV: 
Wurde anlässlich 
der Beendigung des 
letzten Zusatzjobs 
sowohl das Ergeb-
nis eines Bera-
tungsgesprächs zur 
Anpassung der 
Integrationsstrategie 
dokumentiert, als 
auch die Eingliede-
rungsvereinbarung 
angepasst? 


nein 


Fehlerhafte Rechtsanwendung: 
Innerhalb eines Monats nach Beendi-
gung des letzten Zusatzjobs wurde keine 
aktuelle Eingliederungsvereinbarung 
abgeschlossen/angepasst und/oder das 
Ergebnis eines Beratungsgespräches 
nicht dokumentiert. 


Gem. § 15 SGB II muss für jeden Kunden eine 
aktuelle Eingliederungsvereinbarung vorliegen, 
die bisher gewonnene Erfahrungen berücksich-
tigt. Das hat zur Folge, dass mit dem Kunden 
anlässlich der Beendigung des Zusatzjobs ein 
ausführliches Beratungsgespräch geführt werden 
muss, in dem die weitere Integrationsstrategie 
festgelegt und eine Eingliederungsvereinbarung 
abgeschlossen/angepasst wird.  


 Geschäftsanweisung Nr. 
28/2006 i.V. mit der Ar-
beitshilfe EinV 


 


VerBIS 
 Kundenhistorie 
 Dokumentenver-


waltung, hier: 
EinV  
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Fragenkatalog 
AGH-Maßnahmen 


 
 


Thema Fragestellung 
Mangel-


intensität 
*) 


In Prüfbö-
gen aufge-
nommen 


Antragstel-
lung 


Wurde der Antrag fristgerecht vor Beginn der Arbeiten 
gestellt? 


3 ja 


Konnte den Antragsunterlagen die genaue Anzahl der 
Einsatzstellen entnommen werden? 


2 nein Antragstel-
lung bei 
Trägerver-
bund Lag ein gemeinsamer Antrag vom Maßnahmeträger und 


von allen Einsatzstellen des Trägerverbundes vor? 
3 ja 


Zusatzjobs 
Konnte den Antragsunterlagen die genaue Anzahl der 
Zusatzjobs entnommen werden? 


3 ja 


War die Entscheidung hinsichtlich des öffentlichen Inte-
resses des jeweiligen Zusatzjobs rechtmäßig? 


3 ja 


War die Entscheidung hinsichtlich der Zusätzlichkeit des 
jeweiligen Zusatzjobs rechtmäßig? 


3 ja 
Fördervor-
aussetzun-
gen 


War die Entscheidung hinsichtlich der Wettbewerbs-
neutralität des jeweiligen Zusatzjobs rechtmäßig? 


3 ja 


Lag vom Maßnahmeträger eine Aussage zum Beginn 
der Arbeiten vor? 


1 nein 


Lag vom Maßnahmeträger eine Aussage zur Dauer der 
Arbeiten vor? 


1 nein 


Lag vom Maßnahmeträger eine Aussage zum Umfang 
der Arbeitszeit vor? 


1 nein 


Lag vom Maßnahmeträger eine Aussage zur Verteilung 
der Arbeitszeit vor? 


1 nein 


Lag vom Maßnahmeträger eine Aussage zum jeweiligen 
Einsatzort des Zusatzjobs vor? 


2 nein 


Lag vom Maßnahmeträger eine Aussage zu Art und 
Umfang der Betreuung während der Ausübung des 
Zusatzjobs vor? 


2 nein 


Lag vom Maßnahmeträger eine Aussage zur Qualifika-
tion des Anleiterpersonals für den jeweiligen Zusatzjob 
vor? 


2 nein 


Maßnahm
beschrei-
bung 


e-


Lag vom Maßnahmeträger eine konkrete Aussage zu 
Art und Umfang der Qualifizierung im jeweiligen Zusatz-
job vor? 


2 nein 







Betreuung 
im Zusatz-
job 


War die vom Träger vorgesehene Betreuung (Art und 
Umfang) sowie die Qualifizierung des Anleiterpersonals 
geeignet, den Zusatzjob erfolgreich auszuüben? 


2 nein 


Wurde die Maßnahmekostenpauschale vom Träger 
beantragt und lag deren Gewährung eine aussagekräf-
tige Kostenkalkulation des Trägers zugrunde? 


3 ja 


Maßnah-
mekosten 


War die festgesetzte Höhe der Maßnahmekosten-
pauschale plausibel im Hinblick auf das Zusatzjobkon-
zept? 


3 ja 


Lag ein Zwischenbericht des Maßnahmeträgers vor? 1 nein 


Lag ein Ergebnisbericht/eine Dokumentation des Maß-
nahmeträgers vor? 


3 ja 
Überwa-
chung der 
bewilligten 
Maßnahme Hatte die ARGE bei Leistungsstörungen geprüft, ob 


gegenüber dem Maßnahmeträger Konsequenzen einzu-
leiten waren? 


2 nein 


Wurden alle bewilligten Zusatzjobs als Stellenangebote 
in VerBIS erfasst? 


2 nein 
Stellenan-
gebot in 
VerBIS Stimmte das jeweilige Stellenangebot inhaltlich voll-


ständig mit dem jeweils bewilligten Zusatzjob überein? 
2 nein 


 
 
 
*) Die Mangelintensität bemisst sich nach der rechtlichen, geschäftspolitischen, fiskalischen oder ver- 


fahrensmäßigen Bedeutung des Prüfkriteriums. 
Ein Prüfkriterium wird immer dann mit der höchsten Mangelintensität bewertet, wenn durch eine feh-
lerhafte Bearbeitung ein finanzieller und/oder Imageschaden eingetreten ist oder mit hoher Wahr-
scheinlichkeit eintreten würde. Dieses betrifft z. B. die fehlerhafte Festsetzung von Leistungen oder 
fehlerhafte Eintragungen in Bewerber-/ Stellenangeboten, die eine korrekte Zuordnung (Matching) 
verhindern. 


 
Fehlerwert 1 = leichte Mangelintensität 
Fehlerwert 2 = mittelschwere Mangelintensität 
Fehlerwert 3 = schwere Mangelintensität 
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Fragenkatalog 
AGH-Teilnehmer 


 
 


Thema Fragestellung 
Mangel-


intensität 
*) 


In Prüfbö-
gen aufge-
nommen 


Fördervor-
aussetzung 


Lag zu Beginn des Zusatzjobs Leistungsbezug vor? 
3 ja 


Wurde dokumentiert, dass vor Zuweisung in den 
Zusatzjob ein Profiling durchgeführt wurde? 


3 ja 


Enthielt das Profiling aussagekräftige Erläuterun-
gen zu den Ressourcen und Einschränkungen des 
Kunden? 


3 ja 


Wurde nachvollziehbar dokumentiert, warum vor-
rangige Eingliederungsleistungen nicht eingesetzt 
werden konnten? 


3 ja 


Wurde nachvollziehbar dokumentiert, welche Inte-
grationsstrategie mit dem Angebot des Zusatzjobs 
verfolgt wurde? 


3 ja 


Wurde die Festlegung einer individuellen Zuweis-
ungsdauer nachvollziehbar dokumentiert? 


2 nein 


Wurde vor Beginn des Zusatzjobs eine Einglieder-
ungsvereinbarung abgeschlossen? 


3 ja 


Eingliede-
rungskonzept 


Enthielt die Eingliederungsvereinbarung das Ange-
bot und/ oder die Verpflichtung zur Teilnahme an 
einem Zusatzjob? 


3 ja 


Wurden die Gründe für die wiederholte Zuweisung 
nachvollziehbar dokumentiert? 


3 ja 


Wurde nachvollziehbar dokumentiert, welche Inte-
grationsstrategie mit der wiederholten Zuweisung 
des Zusatzjobs verfolgt wurde? 


3 ja 


Wurde bei wiederholter Zuweisung die Festlegung 
einer individuellen Zuweisungsdauer nachvollzieh-
bar dokumentiert? 


2 nein 


Wurde anlässlich der wiederholten Zuweisung in 
einen Zusatzjob eine Eingliederungsvereinbarung 
abgeschlossen bzw. eine bestehende Einglieder-
ungsvereinbarung angepasst? 


3 ja 


Wiederholte 
Zuweisung 


Enthielt die Eingliederungsvereinbarung das Ange-
bot und/oder die Verpflichtung zur Teilnahme an 
einem Zusatzjob? 


3 ja 







Erfolgte die abschließende Entscheidung über Zu-
weisung in den Zusatzjob ausschließlich durch die 
ARGE? 


3 ja 


Zuweisung 
durch die 
ARGE 


Erfolgte die Zuweisung in den Zusatzjob schriftlich 
unter detaillierter Beschreibung der Art der Tätig-
keit, des Arbeitsortes, des zeitlichen Umfangs und 
der Verteilung der Arbeitszeit sowie unter Darle-
gung der Höhe der Mehraufwandsentschädigung? 


2 nein 


Wurde nachvollziehbar dokumentiert, dass der 
Kunde während der Ausübung des Zusatzjobs in 
Betreuungs-/Vermittlungsaktivitäten einbezogen 
wurde? 


2 nein 
Betreuung 
während des 
Zusatzjobs 


Wurde von der ARGE geprüft, ob Konsequenzen 
einzuleiten waren, wenn Leistungsstörungen be-
kannt geworden sind? 


2 nein 


Konnte die Ergänzung des Kundenprofils auf der 
Grundlage der Teilnehmerbeurteilung nachvollzo-
gen werden? 


2 nein 


Wurde anlässlich der Beendigung des letzten Zu-
satzjobs sowohl das Ergebnis eines Beratungsge-
sprächs zur Anpassung der Integrationsstrategie 
dokumentiert, als auch die Eingliederungsvereinba-
rung angepasst? 


3 ja 


Absolven-
tenmanage-
ment 


Wurden die Gründe für die vorzeitige Beendigung 
eines Zusatzjobs nachvollziehbar dokumentiert? 


2 nein 


 
 
 
*) Die Mangelintensität bemisst sich nach der rechtlichen, geschäftspolitischen, fiskalischen oder ver- 


fahrensmäßigen Bedeutung des Prüfkriteriums. 
Ein Prüfkriterium wird immer dann mit der höchsten Mangelintensität bewertet, wenn durch eine feh-
lerhafte Bearbeitung ein finanzieller und/oder Imageschaden eingetreten ist oder mit hoher Wahr-
scheinlichkeit eintreten würde. Dieses betrifft z. B. die fehlerhafte Festsetzung von Leistungen oder 
fehlerhafte Eintragungen in Bewerber-/ Stellenangeboten, die eine korrekte Zuordnung (Matching) 
verhindern. 


 
Fehlerwert 1 = leichte Mangelintensität 
Fehlerwert 2 = mittelschwere Mangelintensität 
Fehlerwert 3 = schwere Mangelintensität 





